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HESSEN
Zitat von HKM

§ 30
Notengebung
(1) Soweit Noten erteilt werden, erfolgt die Notengebung nach Maßgabe des § 73 Abs. 4
des Hessischen Schulgesetzes. Die Erteilung von Zwischennoten und von
gebrochenen Noten, wie beispielsweise von Dezimalzahlen, ist unzulässig.
Eine aufwärts oder abwärts gerichtete Tendenz kann bei einer Leistungsbewertung
durch eine Anmerkung oder, mit Ausnahme von Zeugnissen, durch ein in Klammern
gesetztes Plus (+) oder Minus (-) charakterisiert werden. Ergänzende verbale Hinweise
zu Noten sollten gegeben werden, wenn dies pädagogisch geboten oder sinnvoll
erscheint. Auf Wunsch der Eltern, bei Volljährigen auf deren Wunsch, sind
Noten in einer Rücksprache von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu
erläutern.

(2) Zu Beginn eines Schuljahres sollen die Schülerinnen und Schüler und die Eltern
darüber informiert werden, nach welchen Gesichtspunkten die Bewertung
ihrer Leistungen erfolgt.
Vor den Zeugniskonferenzen sollen die Noten gegenüber den Schülerinnen und
Schülern in für sie sinnvoller und hilfreicher Weise von der Fachlehrerin oder vom
Fachlehrer begründet werden. Darüber hinaus sind Schülerinnen und Schüler
mindestens einmal im Schulhalbjahr über ihren Leistungsstand in den mündlichen und
sonstigen Leistungen zu unterrichten.

§ 31
Täuschungen
(1) Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler bei einem Leistungsnachweis nicht
ausdrücklich zugelassener Hilfsmittel oder fremder Hilfe oder täuscht sie oder er in
anderer Weise über den nachzuweisenden Leistungsstand, entscheidet die
Fachlehrerin oder der Fachlehrer, bei schriftlichen Arbeiten nach § 32 Abs. 2
die aufsichtsführende Lehrerin oder der aufsichtsführende Lehrer nach
pflichtmäßigem Ermessen und unter Beachtung des Grundsatzes der
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Verhältnismäßigkeit über die zu treffende Maßnahme.
Als solche Maßnahme kommt insbesondere in Betracht:
1. Ermahnung und Androhung einer der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen;
2. Beendigung des Leistungsnachweises und anteilige Bewertung des
bearbeiteten Teils, auf den sich die Täuschungshandlung nicht bezieht;
3. Beendigung des Leistungsnachweises ohne Bewertung, wobei zugleich der
Schülerin oder dem Schüler Gelegenheit gegeben wird, den Leistungsnachweis unter
gleichen Bedingungen, jedoch mit veränderter Themen- oder Aufgabenstellung aus der
gleichen Unterrichtseinheit zu wiederholen; in diesem Fall findet § 33 Abs. 1 keine
Anwendung;
4. Beendigung des Leistungsnachweises und Erteilung der Note
"ungenügend" oder null Punkte.

(2) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Wiederholung des
Leistungsnachweises in den Fällen des Abs. 1 Nr. 3 oder begeht sie oder er bei der
Wiederholung erneut eine Täuschungshandlung, gilt § 29 Abs. 2.
(3) Abs. 1 und Abs. 2 gelten auch bei einem Täuschungsversuch sowie entsprechend in
den Fällen, in denen die Täuschung oder der Täuschungsversuch erst nach
Anfertigen des Leistungsnachweises festgestellt wird.

§ 32
Schriftliche Arbeiten
(1) Schriftliche Leistungsnachweise, die von sämtlichen Schülerinnen oder Schülern
einer Lerngruppe während des Unterrichts und grundsätzlich unter Aufsicht angefertigt
werden (schriftliche Arbeiten), sollen
1. Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten nachzuweisen, zunehmend Aufgaben selbstständig zu lösen und den
Stand ihrer Lern- und Leistungsentwicklung zu erkennen;
2. der Lehrerin oder dem Lehrer helfen, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu
beurteilen und festzustellen, ob die angestrebten Lernziele erreicht sind und welche
Folgerungen sich hieraus sowohl für die Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler
als auch für die Gestaltung des Unterrichts ergeben;
3. bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern den Eltern Einblick in die
Unterrichtsarbeit der Schule geben und sie über die Leistungen der Schülerinnen und
Schüler unterrichten.
2) Schriftliche Arbeiten werden gefertigt als
1. Klassen- und Kursarbeiten, deren Anzahl in der Anlage 2 zu dieser Verordnung
festgelegt ist, in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen sowie in
Lernbereichen nach § 6 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes, außerdem in Politik und
Wirtschaft und im beruflichen Lernbereich der Berufsschule sowie im
beruflichenLernbereich der Berufsfachschule. Es kann eine schriftliche Arbeit in
diesen Fächern und Lernbereichen durch andere Leistungsnachweise,
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insbesondere Referate,Hausarbeiten oder Projektarbeiten, ersetzt werden;
2. Lernkontrollen in den übrigen Fächern und Lernbereichen, deren Rahmen in der
Anlage 2 zu dieser Verordnung festgelegt ist;
3. Übungsarbeiten und in schriftlicher Form durchgeführte Übungen, die der
individuellen Kenntnisfeststellung dienen und nicht Grundlage der
Leistungsbeurteilung sind;
4. Lernstanderhebungen als Diagnoseinstrument in der Grundschule mit landesweit
einheitlichen Aufgaben. Schriftliche Arbeiten nach Nr. 1 und 2 werden durch Noten oder
Punkte bewertet. Klassen und Kursarbeiten können auch als Vergleichsarbeiten nach
Anlage 2 Nr. 7 Buchst. a mit landesweit einheitlicher Aufgabenstellung geschrieben
werden.

(3) In den Fächern, in denen gemäß Nr. 7 a der Anlage 2 Klassen- oder Kursarbeiten
nach Abs. 2 Nr. 1 vorgesehen sind, machen die schriftlichen Arbeiten die Hälfte
der Grundlagen der Leistungsbeurteilung aus, in den übrigen Fächern etwa
ein Drittel. Die Regelungen für studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe
(Sekundarstufe II) sowie für Fachschulen und für die Schulen für Erwachsene bleiben
unberührt.

(4) In der Grundschule liegt der Schwerpunkt der Leistungsbewertung im mündlichen
Bereich; die schriftlichen Arbeiten nach Nr. 6.2 der Anlage 2 sollen in angemessenen
Umfang bei der Leistungsbewertung einbezogen werden.

Alles anzeigen 

Für die Oberstufe genauer in der OAVO
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